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Öffentliche Bekanntmachung 

 

3. Änderungssatzung vom 18.10.2023 

 

zur Ordnungsbehördlichen Verordnung  

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

 im Gebiet der Gemeinde Herzebrock-Clarholz 

vom 30.06.2017 

 

 

Aufgrund der §§ 27 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – 

Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW 

S.528 / SGV NW 2060) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.10.2014 (GV NRW S.622) wird von 

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der 

Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 14.02.2018, 10.10.2018, 14.12.2022 und 30.08.2023 für das 

Gebiet der Gemeinde Herzebrock-Clarholz folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 
 

§ 4 Tiere                                                            wird um folgenden Absatz ergänzt  
 
(5) Das zielgerichtete Füttern von wildlebenden Tieren ist verboten 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 3. Änderungssatzung der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 

30.06.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es 

sei denn  

 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-  

verfahren wurde nicht durchgeführt,  

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Herzebrock-Clarholz vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
 
Herzebrock-Clarholz, den 30.10.2023  
 

 

 

Marco Diethelm 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Satzung  

über die Ablösung von Stellplätzen 

 

der Gemeinde Herzebrock-Clarholz über die Festlegung der Gemeindegebietsteile und der Höhe des 

Geldbetrages. 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 

14.07.1994 (GV.NRW. S.666) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 48 Abs. 1 und 2 sowie 89 

Abs. 1 Nr. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO 

NRW 2018) vom 21.07.2018 (GV.NRW. S.421) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der 

Gemeinde Herzebrock-Clarholz in seiner Sitzung am 18.10.2023 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

In der Gemeinde Herzebrock-Clarholz werden folgende Gemeindegebietsteile festgelegt: 

 

Gemeindegebietsteil I    –   Ortsteil Herzebrock, Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.  

                                            212 „Herzebrock-Mitte“ 

Gemeindegebietsteil II   –   übriger Bereich Ortsteil Herzebrock 

 

Gemeindegebietsteil III  –   Ortsteil Clarholz, Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 213  

                                           „Clarholz-Mitte“ 

Gemeindegebietsteil IV  –  übriger Bereich Ortsteil Clarholz 
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§ 2 

Die Abgrenzung der Gemeindegebietsteile ist in den beigefügten Plänen durch farbige Umrandung 

dargestellt. 

Gemeindegebietsteil I    –   rote Farbe 

Gemeindegebietsteil II   –   übriger Ortsteil Herzebrock 

Gemeindegebietsteil III  –   blaue Farbe 

Gemeindegebietsteil IV  –   übriger Ortsteil Clarholz 

 

Der Plan ist Bestandteil der Satzung. 

 

§ 3 

 

Unter Zugrundelegung eines Vom-Hundert-Satzes von 80 % der durchschnittlichen 

Herstellungskosten einschließlich der Kosten des Grunderwerbs wird der Geldbetrag je Stellplatz 

 

in dem Gemeindegebietsteil I   auf 7.170 € 

in dem Gemeindegebietsteil II  auf 6.130 € 

in dem Gemeindegebietsteil III auf 5.640 € 

in dem Gemeindegebietsteil IV auf 5.490 € 

 

festgesetzt. 

§ 4 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Stellplatzablösesatzung vom 21.11.2008 außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 

eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 

sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Herzebrock-Clarholz, den 30.10.2023 

 

 

 

Marco Diethelm 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
 

Widerspruchsrechte gegen die Weitergabe von Daten aus dem 
Melderegister der Gemeinde Herzebrock-Clarholz nach dem 

Bundesmeldegesetz (BMG) 

 
Bei nachfolgenden Melderegisteranfragen bzw. angeforderten Datenübermittlungen können 
betroffene Personen ab dem 01.11.2015 einer Datenweitergabe widersprechen: 
 
 

1. Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Übermittelt werden 
Daten der Familienangehörigen der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaften, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören (§ 42 II und III BMG). 
Folgende Daten werden übermittelt: 
- Vor- und Familienname 
- Geburtsdatum und Geburtsort 
- Geschlecht 
- Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
- derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift 
- Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrvermerke nach § 52 BMG 
- Sterbedatum 
-  

 
2. Melderegisterauskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 

Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten (§ 50 I 
und V BMG) 
Folgende Daten werden übermittelt: 
- Familienname 
- Vorname unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens 
- Doktorgrad 
- derzeitige Anschriften 
- sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
-  

 
3. Melderegisterauskünfte an Mandatsträger, Presse u. Rundfunk über Alters- oder Ehejubiläen 

(§ 50 II und V BMG) 
Folgende Daten werden übermittelt: 
- Familienname 
- Vorname 
- Doktorgrad 
- Anschrift 
- Datum und Art des Jubiläums (Altersjubiläen im Sinne dieses Gesetzes sind der               

70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder 
folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum) 
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4. Datenübermittlungen an Adressbuchverlage zum Zwecke der Herausgabe von 
Adressbüchern (§ 50 III und V BMG) 
Folgende Daten werden übermittelt: 
- Familienname 
- Vorname 
- Doktorgrad 
- derzeitige Anschriften 

 
 
 

5. Datenübermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zwecks 
Übersendung von Informationsmaterial (§ 36 II BMG i. V. m. § 58 c Soldatengesetz) 
Folgende Daten werden zu Personen, die im Folgejahr volljährig werden, übermittelt: 
- Familienname 
- Vorname 
- gegenwärtige Anschrift 

 
 
Betroffene, die von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, werden gebeten, die 
entsprechende Erklärung schriftlich oder persönlich zur Niederschrift im Bürgerbüro der Gemeinde 
Herzebrock-Clarholz, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz, abzugeben. 
 
 

Herzebrock-Clarholz, den 30.10.2023 

 

 

 

Marco Diethelm 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Jahresabschluss des Hilfsbetriebes Liegenschaften zum 31.12.2022 

 

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in seiner Sitzung am 30.08.2023 zu dem 

Jahresabschluss inklusive Lagebericht zum 31.12.2022 des Hilfsbetriebes Liegenschaften folgenden 

Beschluss gefasst: 

1. Feststellung  

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz beschließt, dass der Jahresabschluss und Lagebericht 

des Hilfsbetriebes Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock-Clarholz für das Wirtschaftsjahr 2022 

festgestellt werden, und zwar auf Aktiv- und Passivseite mit 2.913.745,65 € und mit einem 

Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.915,29 €. 

2. Ergebnisverwendung  

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Hilfsbetriebes Liegenschaften zum 31.12.2022 liegen 

gemäß § 26 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 

während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, freitags von 

08.30 Uhr bis 12.00 Uhr, montags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr) im Rathaus, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz, Zimmer 207, zur Einsichtnahme 

öffentlich aus. 

 

Mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2022 wurde die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, Bad Oeynhausen, beauftragt. Diese hat mit 

Datum vom 03.07.2023 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt. 

 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Hilfsbetrieb Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock Clarholz 

 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Hilfsbetriebs Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock-

Clarholz, - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht des Hilfsbetriebs Liegenschaften der Gemeinde Herzebrock-Clarholz für das 

Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den einschlägigen 
deutschen für Kapitalgesellschatten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsachlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 
31.12.2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 
und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit  

§ 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen 

Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsachlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner 

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 

http://www.herzebrock-clarholz.de/
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mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 

die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten 

oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 

auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 

haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 

Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, 

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit. aber keine Garantie dafür. dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 

dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen. 

http://www.herzebrock-clarholz.de/


Amtsblatt 

Nr. 11/2023 für die Gemeinde Herzebrock-Clarholz vom 30.10.2023  Seite | 14 
 
 

 
Herausgeber: Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Der Bürgermeister, Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz 
Druck: Hausdruckerei Gemeinde Herzebrock-Clarholz; Erscheinungsweise: nach Bedarf 

Das Amtsblatt wird online unter www.herzebrock-clarholz.de in der Rubrik Rathaus/Allgemeine Informationen veröffentlicht. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
des Eigenbetriebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht. sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen. dass der Eigenbetrieb 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung. den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 

 

Bad Oeynhausen, den 03.07.2023 

INTECON GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Alexander Kopp 

Wirtschaftsprüfer  
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Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung des Landes NRW vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 

644, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV. NRW. S 348) wird 

der Jahresabschluss des Hilfsbetriebes Liegenschaften zum 31.12.2022 sowie der abschließende 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Herzebrock-Clarholz, den 30. Oktober 2023 

 

 

Marco Diethelm 

Betriebsleiter 
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